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1 - lntro

1.1

t,2
1.3

Für die Durchführung der Meisterschaftsrunde sind die DKBC-Sportordnungen maßgebend.

Klarstellungen oder Abweichungen hierzu werden im Folgenden geregelt.

Der Text dieser Durchführungsbestimmungen gilt für die männliche und weibliche Sprachform

2 - Glied eruns der Lisen 2023 12024

3 - Resionalliea nner - Grundsätze

3.1 Bis zum Encie der Saisorr 2A15i'2024 wird als LJ.er-Liga gespielt. Ab cler 5aisorr 202412025 soll die

Rückführurrg zu einer 10er-Liga und clie danrit verhundene Anpassung an die Ligenstärken des DKBC

erfclgen.

3.2 Ab cler Saison 2A23,2924 wircl in den Regiorralligen mit Schiedsrichter gespielt.

3.2.1. Kann eine Heimmannschaft keinen Schiedsrichtei stellen, ist die Zuteilung eines Sehiedsrichters

tiber rlie Landesschiecjsrichterwarte riorr Rtrernland-Pfalz untl Neir<ibaden rnöglich.

3.2.2. Wircl kein Schiedsrichter zum Spiel eingesetzt, erfolgt die Ahndung fiir clie Heimmannschaft durch

eirr Bußgeld. Die Bußgelclhöhe beträEt beirn ersten Mal 50 Euro, beirn zweitetr lVlal 100 Euro und

bei jedem weiteren tVlal 150 Euro.

3.2.3. Wenn eine Mannschaft zur Saison 2024 2025 keinen eigenen Schiedsrichter melden kann, wird

ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro erhobc'n.

g.2.4. Beirn Spiel über tr Bahnen ist irn Spielbetrieb der Regionalligen ein Schiedsriclrter ausreichend.

3.3 Die jeweils bestplatzierte Mannschaft der beiden Landesverbände (Stand der Abschlusstabelle) ist dazu

berechtigt, an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga des DKBC teilzunehmen. Nimmt eine Mannschaft

ihr Aufstiegsrecht nicht war, geht dieses Recht anhand der Abschlusstabelle an die nächstmögliche

Mannschaft über usw.

MANNER

6er-Ma n nschaften
(internationales Spiel- und

Wertungssystem)

Regionalliga

Rheinland-Pfalz/Nordbaden

1. Rheinland-Pfalz tiga

2. Rheinland-Pfalz Liga

3. Rheinland-Pfalz Liga

4. Rheinland-Pfalz liga A/B
gemischte oder reine Frauen-

bzw. Männermannschaften
möglich

FRAUEN

6er-Ma n nschaften
(internationales Spiel- und

Wertungssystem)

Regionalliga

Rheinland-Pfalz/Nordbaden

4. Rheinland-Pfalz-tiga A/B
gemischte oder reine Frauen- bzw.

Männermannschaften möglich

Landesklasse Mixed
A+B

4er-Man nschaften
(internationales Spiel- und

Wertungssystem)

- gemischte Mannschaften möglich -



3.3.1. Da clie gerneirtsante Regir:nalliga von RLP unci filr:rclbaden nicht r,veitergei'ülrrt vrrird, st'*igt keine

[,4ann:;chaft aris RLP in rJie l.RLP-Liga ab.

3.3.2. Es tteigen so viele Mannschaften i:trs der 1.RLP-Liga in die Regioiral-/Verbanrlsliga ineue

Bezeiehnung ab 202:l/2025) aui wie Pl.itze fi.ir eine l-O-er Liga frei sittd.

3.4 Pro Verein/Klub darf nur eine Mannschaft in der Liga spielen. Steigt eine 1. oder 2. Mannschaft in die

Regionalliga ab, so muss die 2. oder 3. Mannschaft automatisch auch absteigen, unabhängig von der

Platzierung. Diese Regelung ist übergreifend für alle Ligen darunter.

4 - Rheinland-Pfal z Lipen Männer + 5er Mixed - Gru ndsätze

4.L Znr 5aiscn 202-l/202,1 rnrircl iiie ur:Jrrürrglichr: Larndesliga 6er $,iixed urrterhalh der 3. Rheiniand-Pfalz-Liga,

als 4. RheinianrJ-Pfalz-Liga eingeorilnet.

4.L.L. Die 1. bis 3. RtreinlancJ-Pfalz-Liga spielen mit jeweils l0 N4annsclraften, die restlichen lVl..:nnschaf-

ten ör.ts den Meldungen ftir 6er Frauen-, neu .gerneldete Männer- und derr Mixed-luiartnschal'ten

rryerden auf zwei Staffein aufgeteilt, die als 4. Rheinland-Pfalz-Liga A bzw.4,Rheinland-Pfalz-Li;;a B

nebeneinander soielen.

4.1.2. ln eler Staffrl r-\ spielen alle gerrreideten reineri Frauertnr;:nttsch;rften (TSG Kaiserslautern; KV

lrriutterstaclt; SKCtlikti:ria Miesau r"rncl Post 5V tudwigshafen), die neu ani4emeldeten Männer'

nranrrschaften iTS Rnclaltren und KG Heliersberg), ;owie weitere lVlann:;chaften, die n;lch

regionalen Gesicirtspr-rnkten rus clen als Ser fulrxed genteleleten ilrlannsehaftert zttgeurclnet

wurcJen. Alle iveileren N;'larrnsch,:ften. die als 6er f\/ixr:c1 gerneldet haberr werderi der St:ffel Et

zrrgrrorclnet.

4.2 Die Meister der Rheinland-Pfalz Ligen 1, 2 und 3 sind immer Aufsteiger wenn in der Liga darüber keine

Mannschaft des Vereins/Klubs spielt. Ansonsten geht das Aufstiegsrecht an die nächste Mannschaft der

Abschlusstabelle über usw.

4.3 Es steigen so viele Mann,schaften irr die t.-3.RLP-Ligen unter Beachtung von 3,;1 aLrf- wie Plät:e fLir eine

l'3-er Liqa {rei srrrd

4.3.1. Is:sti:rgen :io,riele Frauenmannsctr;ften aus cli]r 4.RLP-Ligd in iiie Rergiortallig.i:ruf, wrc'Plätze für

eine 10-er Liga frei sind.

4.3.2. E;:iei4en so viele Herren- bzw. ft4ixed-Mannsclraften aus den heiden Staifeln cler 4.RLP-Ligen in

die 3,RLP-Liga auf. uvie Plätze fr-ir"eini: 1"0-ar Liga frei sind.

4.3.2.I. lst r-.iltt? geratie Zahl an Plätzen ilr eJi:r 3.RLP-Liga frei.'.rverden die:e gleir:hrrtäßi6; zrvi:chen

cien beiclerr 5taffeln aufgeteilt, wobei Frauennrannschairen nicht bertici<:iicl'ttigt werelen.

4.3.2,2. ist eine ungeracle Zahl an Plätzen in der'3.RLP-Liga frei, '.rrird der letzte freir: Platz clltrch ein

Enilctreidungsspiel auf einr:r netr tralen Bahn.ltllaile ar.rsge:;1:ielt.

4,4 Außerinder3.L.rtrcl 4.Rheinland-PfalzLigadarfnureineMannschaftproVerein/KlubinderLigaspielen.

Entsprechend beeinflusst dies auch einen möglichen Auf- bzw. Abstieg.

4.4.1. Al; der iais,-;n lill4l2025 gili dies n,-rr nocl'1 iür clie 4. Rheinland-Pfalz-Lig.t bzw" die niedrigste Liga

fiir ö,,:r iViarrnschaften. EntiprechenrJ beeinflus;t dies auch einen nröglictten r\u[- bew. i\bstieg.



5 - Resionalliea Frauen - Grundsätze

5,1 Bis zurn Enile cJer 5aiion 2013/2024 wird als ller-Liga gr:spielt r\b iler 5ai:;r-:n 20)4/?025 soll die

Riickfütrrun6i zu einer J.Oer-Liga uncJ die damit verburrderre,{np.-tssung an die tigenstärken des DKBC

erfolgen.

5.2 ,,\b cler 5aison 2023i2024 r,riird in rj-on RegiorralliEen nrit 5r:hiecllriehter gespielt

5.2.L, Kann eirre Fleirnrnarrnsclraft keinen Schiedsrichter stellen, ist ilia Zuleilr-rn1; eines Schieci:srir:htcrs

iiber ilie Landesschiedsrichterwarte von Rheinland-Ptaiz r"rnd Nordb.lr,leir rrröglich.

5.2.2. 'vijirrj kein Schir:elsriclrler eingesetzt, erfolgt die Ahnclr.rrrg iLlr clie Heirnrn,:nnschaft durckr ein

Butlgeld. Die ßuflgelclhöhe beirägt beim er;ten f;lal 50 Eurc;- beirn zweiten tulal l0Ü f ltro r-rncl

hei ledern iveiteren fulal 150 Euro.

5.3

5.2.3. Vllenn i:ine liiann:;chaft zrtr Saisorr 2024,2025 keinen eigerten Schiedsr'ichter melcjen kairn, r,vird

ein Buflg*lel irt Höhe von 250 Etrro erlrnben.

5.2.4. Beinr 5;:iel r-iber 6 B.tlrrr,-:rr ist im Spielhetrieb iler Ri:i{ionaili6en ein Schied:;r'ichter au:;reicherrd.

Die jeweils bestplatzierte Mannschaft der beiden Landesverbände (Stand der Abschlusstabelle) ist dazu

berechtigt, an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga des DKBC teilzunehmen. Nimmt eine Mannschaft

ihr Aufstiegsrecht nicht war, geht dieses Recht anhand der Abschlusstabelle an die nächste mögliche

Mannschaft über usw.

5.3.1. D;l iiie;lerrleins,lrrre Rr-gionalliga von RLP und Nts nir:ht i'veitergefiilrrt wii'tJ. steiqll" keine

Nilannsclraft a,-rs RLP in iJie 4.Rlrtrirrlanrl-Pfal;-Liga lb.

5.3.2. äi jteigen so v!eie Frituenrrannschaften aus der 4.RtP-Liga in die fiegrorial-,ltierband:;liga (n','Lre

Bezeichnung sk)2*241)025) aui, wie Pljr'z<: filr eine I0-er Liql frei sini1.

5.4 Pro Verein/Klub darf nur eine Mannschaft in der Liga spielen. Steigt eine 1. oder 2. Mannschaft in die

Regionalliga ab, so muss die 2. oder 3. Mannschaft automatisch auch absteigen, unabhängig von der

Platzierung. Diese Regelung ist übergreifend für alle Ligen darunter.

6. Landesklassen M 4er - Grundsätze

6.L Die Ligr:n spielen mit 4er-Vilnrr:ctraft,^n und werrlen au:.; den trr:rliegtencien iVlekiurrgen Eebildet. i\uf

Gr,.lncll;:ge ilc,r Mi-:idezalrl ,1err.len rjie ü,;larrnichailen ar.rf zr*ei itaffeln {Ä Lrnd Bi naclr regionirlen

Geti chtspu rr kten a rr f ;',etei lt.

6.1.1. Die beieJen Stnffr-.lsir:ger soii:len riar:lT ;\bschlr-rs:; cler Puirkt:;pielruncle ein Eni;chr:irlttng',spr,rl .tui

nr:utraier fialrnilrrlage um clen ,,illi:ister 4er Mired" zu eririttelrr'

6.2 Unabhängig von der tatsächlichen Zusammensetzung der Mannschaften, wird diese als Liga mit

gemischten Mannschaften geführt.

6.3 Ditr Spcrtausschu:;; der Sektiorr Classic ent;ch*idrlt irt seincr Sitzung vr:r cler neuetr 5ai;ort üher Äuf- unil

i\hstiitg;o'uvie clie Zu;drrrrlienietzLrng r:ler Ligr:n anh.:r-rd iler MelrJungen, für eiie 5aisorr :014.1:015.

7. Allgemeine Vorschriften

7,L Vereine/Klubs aus anderen Landesverbänden können auf Antrag am Spielbetrieb der Sektion Classic im

LFV Rheinland-Pfalz teilnehmen.



7.2 Gültige Bahnabnahmen der Deutschen Classic-Kegler Union e.V. (DCU) werden bis zum Ablauf dieser

anerkannt. Anschließend muss eine DKBC-Abnahme erfolgen.

7.2.L. Beispielen auf Bundesebene (Bundesliga und Pokal)sind nur ausgestellte WNBA/DKBC-

Dokumente zugelassen.

7.2.2. KugelnderDCUwerdennuriml.JahrfürdenSpielbetriebinderSektionClassicanerkannt.Auch
hier ist Punkt 8.2.1 zu beachten!

7.3 Die Bildung von Spielgemeinschaften ist zulässig.

7.4 Die Ligen sollen möglichst je 10 Mannschaften enthalten. Abweichungen von dieser Regel werden in den

Ligen je nach Zahl der teilnehmenden Mannschaften vorgenommen.

7.5 Meldeschluss für die Mannschaftsmeldung zum Erstellen der Spielpläne und Anschriftenlisten ist der

30.06. (sofern im Meldebogen kein anderes Datum angegeben ist).

7,6 Bei Verzicht,NichtmeldenoderMeldungnachMeldeschlussbestehtnurnochAnrechtinderuntersten

Liga/Spielklasse eingeordnet zu werden. Sind die Spielpläne erstellt, kann die Meldung ggf. nicht mehr

berücksichtigt werden.

7.7 Die Einstufung für besondere Spielgenehmigung (Lochkugel) nach DKBC - SpO wird nach Erreichung der

im Sportjahr (0L.07 .- 30.06.) geltenden Altersklasse (ab Senioren A) erteilt. Beim Start in Vereins-

mannschaften (Seniorenrunde), Pokalwettbewerben (Landespokal) und Einzi:lrrteisterscfraften ist es

nicht möglich.

7.7.L. Ausnalrrnegenehmigungen fr-ir das Lochkugelspiel irn Ligaspielbetrieb der r\ktirien sind, mit

ärztliclrenr Attest, ijber Cen Sektion:sportw;rt zu beantragen. Dre Genehnrigurrg ertr-'ilt der

Sportausschuss Cer Sektion.

7.8 Mitglieder, die der Altersklasse Senioren/innen C angehören, dürfen zum Spiel in allen Wettbewerben

die Lochkugel benutzen.

7.9 Das Spiel mit 6er-Mannschaften muss auf mindestens einer 4er-Anlage stattfinden. Spiele von 4er-

Mannschaften können auch auf einer Zweibahn-Anlage stattfinden.

7.10 Die Spieltage werden im Rahmenterminplan verbindlich festgelegt.

7.11 lnnerhalb der Sektion Classic in Rheinland-Pfalz dürfen U18-spieler unter 16 Jahren, mit maximal 120-

Wurf pro Kalendertag an allen Punktspielen der Klubmannschaften teilnehmen (DKBC-SpO A5.2).

7.12 Das Spielen mit eigenen Kugeln ist gestattet. Sie müssen ausnahmslos gekennzeichnet und durch einen

Kugelpass des DKB für einen namentlich benannten Spieler oder eine namentlich benannte Mannschaft

zugelassen sein. Alles Weitere siehe DKBC-SpO 81.2 / Ausnahme Jugend siehe Punkt 8.3.3

7.13 ÄLrßer in der 3.Rhr:inland-Pfalz-Liga uncl in der unter$terr Liga des ier,veiligen Ligenstrang ist es nicht

erlaubt, dass zwei Mannschaften des gleichen Vereins/Klubs in der gleichen Liga spielen.

Ab der Saisern 2022i/2025 gilt elies nur nor:h für die urrter:ten Li6en Ces jeweiligen Ligt:nstranil.

7.14 Vereine/Klubs, die vor oder während der Saison auf eine andere Bahnanlage (wie im Meldebogen

angegeben) ausweichen (müssen), ist dies nach dem OK der sportlichen Leitung mit sofortiger Wirkung

möglich. Eine DKBC-Abnahme der neuen Spielstätte ist erforderlich.

7.15 Vereine/Klubs müssen die gültige Urkunde der Bahnabnahme bis spätestens 14 Tage nach Erhalt an die



sportliche Leitung der Sektion Classic senden. Andersfalls wird ein Bußgeld in Höhe von 25,00 € fällig.

Ein

gut leserliches Bild der Urkunde per Mail ist ausreichend.

8. Jueend

8.1 U14 Jugendliche dürfen am Ligaspielbetrieb der Sektion Classic teilnehmen. Hierfür gelten besondere

Bestimmungen.

8.2 Grundvoraussetzungen:

B.Z,l. Nur Vereine/Klubs mit mindestens einem ausgebildeten C-Trainer (DOSB Lizenz Fachrichtung

Kegeln) oder höher dürfen U14 Spielerinnen und Spieler in ihren Mannschaften einsetzen. Eine

aktuelle Ausbildung wird anerkannt.

8.2.2. Jur{enellir:lre sind fLir elen Ligaspiell.letrieb irn Aktivenbereir:h zr.rgela;serl. vor,lusgeset:t, die

lugi:trdlichr:n wurden für clie lugr:ncirunde gernelck:t. Zsidem rniisten rJie lrrgi:ncllicht:n an

rninclestens zvr;ei Veranstaltungen innerhalb cles lugendspielbetriei:s dr:s LFtv'Rheinlancl-Pfaiz

t+ilit i:h in err.

Nicht;,lls lr.rg,:n<lverarr,staltr.rng in cliesern Sinnc: z;ihleri tarrde;rnc'isterlcir.ril<-:rl IinzeUNl,:nnsr:hait

8.2.3. Dr:r lug,-:n<1v,cr:tarrcl priift zurn Rundenerrcle Cie Anzilhl der Teilnahrnen inr .lui4i:ndspiielbettie[r

\;Vrtrden z!vei Teilnahrneri nicht erreichi, wird trinr:5trafe in l-löhe r;orr 5'J0 EtlR fillig.

8.2.4. Können ;i,riei Tailnahrnen an Juqendver;lnstalturrgen nich{ erreiclrt'u'ver;liltr, z.B. wegerr

Schul',ierarr;ttlt,-rnEen, Verletzung, i:ti:. niu;,r:n rctrriitliclre Entsc[rulrligr"rrlgen beiln

Juijend,rorst;lnil vorgelrifit werden. rJarnit dei'rDrg{jrli]r'inte Punkt tinbr,'rüeksir:hiigt hleibi.

8.2.5. Spielberechtigt sind jeweils die letzten beiden Jahrgänge der U14'

8.2.6. Ein Einsatz ist nur in der untersten Mannschaft des Vereins/Klubs erlaubt.

9.2.7. Es dürfen maximal acht Spiele pro Spielerin/Spieler in einer Saison absolviert werden.

üei nrehr' ,'rl: är:ht Ernsätzen der Juq',,-ndlicherr im Li5;as6.:i-"ll"retrit'b der i\klirr<rrr werden dit

Ergebnis:ie annullirtrt, rjie nar:h clein achten Ein5atz erzii:lt'"rrui"detr.

8.2.8. Mannschaften, die U14 Jugendliche einsetzen, sind für das Vorhandensein der 14er Kugel selbst

verantwortlich. lnsbesondere bei Auswärtsspielen sind entsprechende Kugeln mitzuführen.

8.2.9. Während der Spielwoche (Montag-Sonntag) sind Mehrfachstarts nicht erlaubt (pro Spielwoche

nur 120-Wurf). Ausgenommen hierbei Landesmeisterschaften der Jugend.

8.3 Besondere Bestimmungen für Ul8-Jugendliche des ersten Jahrganss:

8.3.1. '\ul'Äntr'jilg b*irl 3ekti*rr:,jugendv;;,rri dürferr iuJ.i:nclliche de:i *or;ten.lahrg:ngi di-'r lJlS irri

Spielbelrieb der Aktiven ,.;uch iJie l5-er Kuqel verwenden

8.3.2. Di:-J ü.?rlrjhrrtiaurrg il;;zr.r :rteilt iler Sektiilrrsjr.r6trrd;.arart zuiänlfilen rnil detl Sektlon3:iport,.,!dri.

8.3,3. Dir: Gerrehrrrigr-rflg isi iin Ligensl:ielbr:tr ieb r;crrrt 5pieler zusiln'irnerl mit derri SpieiL:r5:;lsl;

rilgelkorrforrn vr:rzulegien. Drese Gene irnrigunq i:;i als ,,Kugelpari" snzue'rktlnnen.



;\nnr;irkr.rnii: Fiir 15i:r-Kugeln karin kr:rn giiltig*r tlKf,i"-Kug1L:ip.l:ts *rivcrbetr wr-:releri

8.3.4. Dre (iilrrL,.hn'iigr.rn;t i:,lilt irn Klubsp:ir:lhetriiltr cltr,r LFV Rhr:inl.rrrd'Plalz uni"{,i"h;tlb der l-{egiitnalligerr

RLF'/tlB. Eine Trrilnahnte ai-t [Jurideslrgaspieli:n urtei Aui';tiL:gsspielen zri clptt B,.trtclesligerr i:lt nrrt der

15er Kugel nicht rnöglii:lr.

8.3.5. Dii: jr:wgrlil;e l-igenleitr-rnil ist iiber clie Ausnahnr+genehrilillLrtt;1 zt.r in{ortrir,rreir uniJ einc Kopitt eli:r

51. n r1 e r ge rt e h nr i ;1u n fl d o rt z u h i n t i-' r I e ge n.

8.3.6. {)ir: 15er Kugeln rnijiren vt)r'i elen Vereinen/5pi(+lt}rn zu allen Spielen -si:ltrst ntiiätitrai:ttt t'vi:rdert

8,3.7. Ein lilechsel C€r (ugr?l!{roile w;ihrerriJ eine5 !Vi-,ttkärrtpfs ist nrt:ht rlÖqiii:h. Ri-'Llirlnt eir'l

li6.rieler:.8. rnit di:r' l5er Kr.rgel. so i:t diese Kui;el1;rÖili: w:ihri:nii des qi:s,trrtlen Spieis :u

vet rio-entJL.n.

Das \;llrclr:;elrr dei Kugeltjrr-=lle,:nr rrdchr;ten 5pi<*llag ir;t nröglich isorvairl von L5,.lr- zu 1ö*or- al:

i-ruch rror) 1äer= zu l5er KLrgel).

8.3.8. 3r.:llr-e ksine der l5ilr Kt.r;1,oln rnelrr zunr S;:ielirn .rui dein Ki.rgelrucklalf'zlrr \/eri"-igung setn, so ist

ilal.; Sprel zri unfärbreaherr und die 15er KLr6ieln vr.rieder i:,".:reit zr.i leilerl.

8.3.9. ik:i lLtgi+nd-i\.,1qisterich.li'irn {Einzt-,llttii.:nnsi:irai'i) jr;i. rtur dir-, i(ug-"1;1r,Ji!e tS iiir cJie;\lteriklasse

lll"il ;u!-{elasl*on.

9. Sp ielbestimmunqen

9.1 Der jeweilige Gastgeber ist für das ordnungsgemäße Ausfüllen des Spielberichtes und Formblatt

Mannschaftsaufstellung (l-20-Wurf) verantwortlich (siehe DKBC-SpO B 3.3).

9.2 Es dürfen nur Spielberichte verwendet werden, deren Form vom Ligenleiter genehmigt wurden.

Abweichungen werden wie nicht gemeldete Berichte behandelt. Alle anderen Formulare sind mit dem

Ligenleiter vorher abzustimmen und von ihm genehmigen zu lassen.

9.3 PC-spielberichte dürfen keine handschriftlichen Anderungen oder Zusätze enthalten. Bei

Anderungen/Zusätzen ist der Pc-spielbericht erneut auszudrucken.

9.4 Eine namentliche Nennung der Spieler, die voraussichtlich zum Einsatz kommen, muss vor Spielbeginn

vorgenommen werden (es ist das Formblatt 120-Wurf zu benutzen). Es dürfen maximal 10 Spieler

benannt werden. Eine Nachbenennung ist nicht möglich. (Beim 120-Wurf-Spiel ist die DKBC - SpO Teil C

zu beachten).

9.5 Für den Spielbetrieb aller Klassen/Ligen in Rheinland-Pfalz gelten folgende Zeiten bei der Benennung der

M a n nschaftsaufstellu ng:

9.5.1. Die Heimmannschaft muss die namentliche Nennung der zehn möglichen Spieler bis spätestens

30 Minuten vor Spielbeginn an die Gastmannschaft abgegeben haben.

9.5.2. Die Gastmannschaft setzt dann in Kenntnis der Aufstellung der Heimmannschaft bis spätestens 15

Minuten vor Spielbeginn ihre sechs Spieler dagegen, plus Ersatzspieler.

9.5.3. Bei Nichteinhaltung der Abgabezeiten der Mannschaftsaufstellung ist das Startrecht der

betroffenen Mannschaften verwirkt.

9.5.4. Sollte sich aufgrund höherer Gewalt (siehe DKBC B 2.7) eine Mannschaft verspäten und der



anderen Mannschaft dies mitteilen, kann der Schiedsrichter (sofern anwesend, ansonsten

Mannschaftsführer) unter Absprache beider Mannschaften diese Frist verlängern.

9.6 Das Tragen von Werbung auf Trikots, Sporthose/-rock und Trainingsanzug ist genehmigungspflichtig und

muss bei der Geschäftsstelle des LFV, unter Erhebung einer einmaligen Gebühr in Höhe von 30 € pro

Werbevertrag zzgl. MwSt., beantragt werden. (DKBC-SpO B t.4.dle). Bestehende Werbeverträge sind

mitzuführen und dem Schiedsrichter oder dem gastgebenden Mannschaftsführer ohne Aufforderung

vorzulegen.

9.7 Alle Mannschaften sind verpflichtet, für ein sportliches Verhalten ihrer Spieler, Mitglieder und Anhänger

unmittelbar vor, während und nach dem Spiel zu sorgen.

9.8 Nach Spielende wird der Spielbericht vollständig ausgefüllt. Beginn und Ende des Spieles sind

einzutragen.

9.9 Durch Unterschrift des eingeteilten Schiedsrichters und der beiden Mannschaftsführer wird die

Richtigkeit der Eintragungen bestätigt. Der Spielbericht ist immer zu unterschreiben - auch im Falle eines

Protestes.

9.9.1. Proteste bei der Ligenleitung der Sektion Classic sind gemäß den Durchführungsbestimmungen

der Sektion Classic vorzunehmen.

9.9.2. Ein Protest gegen die Spielwertung ist auf dem Spielbericht zu vermerken/anzukreuzen und

separat schriftlich und/oder per E-Mail (bis zum darauffolgenden Samstag oder Sonntag, je nach

Spieltag) einzureichen; die Einspruchsgebühr ist einzuzahlen. Bleibt nach dem Vermerk oder

Ankreuzen auf dem Spielbericht ein separater schriftlicher Protest aus, wird nach Bußgeld-Katalog

geahndet. Des Weiteren sind weitere Maßnahmen nach der DKBC RVO zu prüfen.

9.9.3. Proteste, die sich aus der Spielführung ergeben, werden durch den Ligenleiter innerhalb von 14

Tagen nach Eingang des Protestes entschieden. Die Entscheidung der Ligenleitung muss den

Betroffenen schriftlich und/oder per E-Mail mitgeteilt werden.

9.9.4. Die Einspruchsgebühr beträgt 50,00 €

9.9.5. ln den Ligen auf Landesebene: Zusammen mit den Unterlagen zum Protest ist der Nachweis der

Zahlung der Einspruchgebühr (Kopie des Einzahlungsbelegs) beizufügen. Eine Entscheidung der

Ligenleitung erfolgt nur nach Zahlung der Gebühr.

9.9.6. Der Rechtsausschuss von Rheinland-Pfalz ist zuständig für Behandlung von Protesten gegen die

Entscheidungen der Ligenleitung. Solche Proteste können eingereicht werden durch Spieler, Klubs

oder Vereine.

9.9.7. Die letzte lnstanz und zuständig zur Behandlung von Protesten gegen Entscheidungen des

Rechtsausschusses ist das Verbandsgericht.

9.10 Betreuer (siehe DKBC-SpO B 3.10).

9.11 Während der Wettkämpfe ist das Rauchen (einschl. E-Zigaretten) auf den Kegelbahnen und in dem

angeschlossenen Aufenthaltsbereich der Spieler untersagt.

9.t2 Für Spieler im Mannschaftsspielbetrieb gilt während des gesamten Wettkampfes Alkoholverbot (einschl

alkoholfreie Biere bis nach der Absage). Verstöße werden mit Kegelabzug und anschließender Sperre

bis zu vier Spielen gegen den Spieler geahndet. Weiterhin wird auf die Sportordnung des DKBC A 9

hingewiesen (Entscheidung vor Ort treffen Schiedsrichter bzw. Mannschaftsführer).

9.13 Duschen sind den Gastmannschaften kostenlos und betriebsbereit zur Verfügung zu stellen



9.14 Steht kein nach der DKBC-SpO zugelassener Schreibautomat zur Verfügung, muss mitgeschrieben

werden.

9.15 Die Zustellung der Spielberichte an den Ligenleiter obliegt dem Gastgeber. Die Spielberichte m[is;eri

sofgrt nach Spir:lende an clen zLtst.indigen Ligenleiter iibermittelt werden. Daztr ist der Spielbericlrt iibc'r

Sportr,vinner hoclrzr"rlarjen. Bei Problenren ocier eusätzlich ist der Versand des Sprelberichtes such per E-

lV1;lil ntöglich.

9.15 Für die rechtzeitige und ordnungsgemäße Absendung ist der Gastgeber verantwortlich. Die Originale

müssen jedoch bei Protesten oder auf Verlangen jederzeit vorgelegt werden. ln den Ligen auf

Landesebene sind die Spielberichte nur mit der Unterschrift des eingeteilten Schiedsrichters oder der

Mannschaftsführer gültig. lst kein Schiedsrichter anwesend, ist dies auf dem Spielbericht zu vermerken.

9.17 Die Ligenleiter prüfen anhand der Spielberichte die ordnungsgemäße Durchführung der Wettkämpfe.

Festgestellte Verstöße werden vom jeweiligen Ligenleiter geahndet'

9.18 Gehen Spieler, entgegen derAufstellung, auf andere als ihnen zugewiesene Bahnen und spielen somit

gegen andere als in der Aufstellung vorgesehene Gegner, so wird deren Kegelergebnis mit 0 gewertet.

9.19 Eine Korrektur der Bahnen ist während des Einspielens bzw. nach Beendigung einer Wurfserie oder

durch Auswechslung möglich. Die bis dahin erzielten Kegel des ausgewechselten Spielers werden

gestrichen. lst in einer Mannschaft nur eine Auswechslung möglich, wird das Ergebnis des nicht

ausgewechselten Spielers komplett gestrichen.

9.20 Um die Mannschaftsstärken der Vereine/KIubs nicht zu unterlaufen und aufgrund der bisherigen

Pandemie Erfahrungen, können Mannschaften in 6er-Ligen mit 5 Spielern antreten ohne dass dies

geahndet wird.

9.21 Ein Unterlaufen der Mannschaftsstärke mit mehr als einem Spieler gilt jedoch als Nichtantritt.

10. Platzieru nsen in den Ta bellen

10.1 Die Platzierungen in den Tabellen richten sich nach > positiven Tabellenpunkten in absteigender

Reihenfolge > dann positiven Mannschaftspunkten in absteigender Reihenfolge.

10.2 Bis zur Abschlusstabelle kann es zu Verschiebungen in der Tabelle kommen, wenn u.a. Nachholspiele

einzupflegen sind. Dann gilt: Bei Gleichheit von positiven Tabellenpunkten wird die Mannschaft mit

weniger Spielen zuerst geführt.

10.3 Bei Punktgleichheit (Tabellenpunkte und Mannschaftspunkte) entscheidet der direkte Vergleich der

betreffenden Mannschaften zur Ermittlung des Tabellenplatzes.

10.4 lst auch hier Gleichstand (Tabellenpunkte, Mannschaftspunkte und Satzpunkte), wenn es um den Auf-

bzw. Abstieg geht, wird auf neutraler Bahnanlage ein Entscheidungsspiel nach internationalem

Wertungssystem ausgetragen. Sind Mannschaftspunkte und Satzpunkte gleich, wird ein Sudden Victory

nach internationalen Regeln durchgeführt.

10.5 Wenn es sich bei Punktgleichheit (Tabellenpunkte und Mannschaftspunkte) nicht um den Auf- bzw.

Abstieg handelt, wird die Platzierung mehrfach vergeben. Die Reihenfolge der Platzierungen ist dann

anhand der tatsächlichen Mannschaften in der Liga zu beachten. (Beispiel: t-2-3-4-5-5-5-8-9-10)



11. Spielverleeung und Ausfall einer Mannschaft

11.1 Die angesetzten Spieltermine/-tage im Spiel-/Rahmenplan sind verbindlich

11.2 Spielverlegungen können genehmigt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 30,00 €.

tl.z.L. €ine Spielverlegung kann durch die Antragsteller oder die gegnerisclre l,'lannschirft über

Sportwinner erfolgen. Der Ligenleiter ist zusätzlictr per Mail zu irrforrnieren.

tL.2.2. Es obliegt den Verantlvortliclren der beiden an der Verlegung beteiligten N/annschaften, sich über

den ALtsweichtermin zr.r eirrigen und dies rJenr Ligenleiter per fu1ail rnitzt-iteili:n.

LL.2.3. Erfalgt nae h 2-maligem Vorschlag eines Ausweichtermins keine Einigung, lverden die im Rahtren-

terrninpl;rn verbindlicherr Ausweichtermine vorn Ligenleiter gepruft urrd ein finales

Datum/Ul'rrzeit festgelegt und den heiden Niannschatten mitgeteilt. Dieser Spieltermin ist

trindend.

t1.2.4. Bei t\ichtantritt urrdloder unterlaufen der Mannsi:haftsstärke wird entsprechend der

Sportordnung verfahren.

11.3 Eine Verlegung der kalendarisch letzten zwei Spieltage ist nicht möglich. Eine Ausnahme kann in

Epidemie und/oder Pandemie-Situationen von der sportlichen Leitung beschlossen werden. Ebenso

wenn ein Spielen durch gesetzliche Verordnungen nicht möglich ist.

11.4 Den vom DKB und des DKBC sowie der Sportgremien der Länder angeforderten Spielern/Funktionären

ist im Mannschaftswettbewerb eine Spielverlegung sowie bei Einzelmeisterschaften im Vorlauf ein

Vorspielen zu genehmigen. Der Endlauf bzw. das Finale sind hiervon ausdrücklich ausgenommen.

11.5 Mannschaften, die freiwillig EINMAL ihr Startrecht nicht wahrnehmen oder ZWEIMAL die

Mannschaftsstärke unterlaufen, werden bei jedem weiteren Verstoß (Nichtantritt oder Unterlaufung)

aus der Wertung genommen. Der Nichtantritt ist nach dem Geldbußen-Katalog zu ahnden.

11.6 Folgende Maßnahmen werden verhängt:

11.5.1. Geldbuße gemäß Geldbußen-Katalog

LL.6.2. Erstattung der Bahngebühr an die gegnerische Mannschaft für alle noch durchzuführenden

Auswärtsspiele.

11.6.3. Erstattung der Fahrkosten für zwei PKW für alle durchgeführten Heimspiele an die gegnerische

Mannschaft.

11.7 Bei Mannschaftsaufstellung nach Spielabbruch ist die DKBC-SpO Teil B anzuwenden

12. Technische Einrichtune

12.1 Die Bahnanlagen müssen den gültigen "Technischen Bestimmungen" der WNBA/NBC entsprechen

(siehe auch DKBC B 1.1) und der Bahnklassifizierung entsprechen. Die gültige Urkunde und

Abnahmebescheinigung (Laufzeit 3 Jahre) muss dem Sektionssportwart zugeschickt werden.

Verantwortlich für das Vorhandensein einer gültigen Urkunde ist der gastgebende Verein/Klub.

12.2 Kegelmaterial: (siehe DKBC C L.6.1) ,,Auf allen bespielten Bahnen ist gleichartiges Kegelmaterial



einzusetzen".

12.3 Es sind nur noch Kugeln mit Logo zugelassen und die den gültigen ,,Iechnischen Vorschriften" der

WN BA/N BC entsprechen müssen.

13. Sta htisune

13.1 Für die Spielberechtigung in den Ligen ist pro Mannschaft ein Startgeld in Höhe von 35,00 € zu zahlen.

lst das Startgeld bis zum 1. Spiel nicht eingegangen, erlischt die Startberechtigung bis Zahlungseingang.

13.2 Startberechtigt sind nur Spieler, deren Spielerpass der SpO DKBC A 4.2 entspricht. Die Startberechtigung

liegt vor, wenn der Spieler durch seine lVleldung in Sportwinner hinterlegt wurde.

13.3 Kann ein Spieler- und/oder Kugelpass nicht vorgelegt werden, ist dies im Spielbericht zu vermerken. Eine

Kopie davon ist dem Ligenleiter bis zum darauffolgenden Freitag per E-Mail zu senden. Wird die Kopie

nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt, wird die Kegelzahl des entsprechenden Spielers abgezogen und

eine Korrektur der Spielwertung erfolgt.

14. Man nschaftsaufstel lu ng

14.1 Die Spielwoche (Montag-Sonntag), laut Rahmenterminplan der jeweiligen Ligenleiter, lässt zwei Einsätze

im Ligaspielbetrieb pro Spieler zu.

t4.2 JederSpielerdarfindenLigenderSektionClassic(Regionalligenunddarunter) maximal 22Einsätzein

der Saison absolvieren {inkl. Starts in cJen Surrdesligen). Nach der Einstufung/Zu-ordnung ist dies für die

jeweils besten vier Spieler einer Bundesligamannschaft (1. und 2. Bundesliga) nicht mehr möglich.

14.3 Verlegte Spiele (vom jeweiligen Ligenleiter) werden zu diesem Termin gewertet wie neu angesetzt. Bis

einschließlich Einstufung/Zuordnung dürfen maximal zwei Spieler von Spiel zu Spiel, in der

nächstniederen Mannschaft zum Einsatz kommen.

14.4 Nach der Einstufung/Zuordnung können bei 6er-Mannschaften die vier schnittbesten Spieler einer

Mannschaft, bei 4er-Mannschaften, die zwei schnittbesten Spieler einer Mannschaft, nicht mehr in

einer niedrigeren Mannschaft zum Einsatz kommen.

14.5 Es gilt der Gesamtschnitt (jeweilige Liga) nach dem Stichtag.

14.6 Ein Einsatz der restlichen Spieler (lt. Einstufung) ist nur in der nächstniederen Mannschaft möglich

L4.7 Der Einsatz in höheren Mannschaften ist die ganze Spielrunde möglich

14.8 Ein Spieler wird der Mannschaft zugeordnet, in der dle meisten Einsätze absolviert wurden. Bei gleicher

Anzahl von Spielen wird der Spieler der höheren Mannschaft zugeordnet.

L4.9 Werden aus Spielermangel obere Mannschaften aufgefüllt, kann/können auf Antrag beim Ligenleiter,

der/die Spieler direkt in die ursprüngliche Mannschaft am darauffolgenden Spieltag zurückgeführt

werden.

t4.t0 Spieler, die an drei aufeinander folgenden Meisterschaftsspielen nicht zum Einsatz kamen, können in

jeder Mannschaft eingesetzt werden. Maßgebend für das dreimalige Aussetzen sind die

Spieltermine

der Mannschaft des letzten Einsatzes! (Gilt nicht für Entscheidungsspiele)



L4.tl Nach Stichtag Einstufung/Zuordnung: Die Einstufung/Zuordnung bleibt für den Spieler weiterhin

gültig. Spieler, die an drei aufeinander folgenden Spieltagen nicht zum Einsatz kamen, können in

jeder Mannschaft eingesetzt werden. Nach dem Wiedereinstieg kann der Spieler bis zur

zugeordneten Mannschaft nur in der Mannschaft des letzten Einsatzes oder höher eingesetzt

werden.

t4.t2 Der Einsatz eines Auswechselspielers gilt als Start

t4.L3 Bei Mannschaftswettbewerben können bei 6er-Mannschaften je Spiel maximal zwei Spieler (4er-

Mannschaft ein Spieler) eingewechselt werden.

L4.L4 Die Anzahl der Spiele, für die ein Spieler gesperrt ist, werden von der Gesamtzahl der zulässigen

Einsätze abgezogen (maßgebend - Zuordnung nach dem Stichtag im Terminplan).

14.15 ZusatzfürEntscheidungsspiele

1.4.L5.L.

t4.L5.2.

Einsatz nur Spieler, die der entsprechenden Mannschaft zugeordnet wurden und darunter!

Zusätzlich Spieler der nächsthöheren Mannschaft, die bei einer 6er-Mannschaft nicht unter

den sechs schnittbesten Spieler dieser Mannschaft sein dürfen - bei 4er-Mannschaft, nicht

unter den vier schnittbesten Spieler dieser Mannschaft.

14.15.3. Maßgebend > Einstufung/Zuordnung nach dem Stichtag!

15. Schiedsrichtereinsatz

15.1 lerjr:r VereirrrlKluS kann eirrlatzfähige Sciiiedsrichter br:irrr jewr:iligen lchiedsrichterwart :r.i rlrllrJen

tlie "cichieclsrichter rnü:sr:n iliitht NIitAlied cles Vereinsl'Klr-tbs rein

15.2 ,i\b c,ler 5ai:r:n 2{}?-?)l?A24 itü,;:;en rlle Spiele rJer Reüicnalliga tulänner und Fratterr rrtit

li:hiedsfl r: htern eespi,.ei t vliLrrfj tn.

t5,2.t. Die. Heirnrnann:chaft ist rrt:r.lnt-wcrilir:i'r, d;lss eirr 5i:lried;richti+r iÜr das Rr:gionailiga:;pii:l zur

V?rltr:ltrrt.4 ;relrr

t5.2.2. Kann ilie Fleinlrn.lnr'lst:hait keirrir,r Schiedrriclrter zur"rr Spiel stell*n. rst Cie Zutr:tlung eirte:

Si;hieijsriitritri ülttrr clii: tanile:;si:lriedsrir:hrerw.-lrte vcrl Rhirinland-Pi'alz oder Nioiil[:arj'.:n ntöglir:h

15.2.3. 5ii:lrt kitin eig,ener 5chi<td;ii;hler;unt Soiel zur Vi:rfügrrn* Ltrrd as'"vurili: keirr 5r:ltied:;rii:hteI b.:i

clen iciriedsrichter,,vnrterl .ioileiordert, trl'i;lgt eini:.'lhnclunq fiir dre l-leinrnlilnnsr:hait,Ji.rrr:ir ''ir,

üLrßgeld. Die Rullgelrjhölre betriigt beinl er'jtrrn lt,4al 50 Eurr:, beint z'rueitefl tvlal 1[r0 Frtro tlrtil

t:ei jetienr '*'titerert lVlal l5ü iut'"1

t5.2.4. Wenn rirri: i\ilann:;ihaft zur S,:ilcn 2021ii 10:5 kirinerr eigerrtrn 5r:hi*C:;riclrter=ntelclen k;:nn. wird

eirr ütriiu;elci in l-tölie von 150 Eurr: erhotierr.

15.3 Die Spieie Lrnterhalb iler lieliorr.llligen können. rnt"r:;ser:;.rber nicht, durch Schiedsricllter g:leitet

werrJen. Die Schred:;richter sind rjurch die Heintrrt,trrnr;ch:.rft zu planert. Die Ko;terr fiir di:n Eins;tz

jtflrl '-tflter' [5.7 ,i.rrrielt.

LS.4 gsi11 -rpir:l iiher 6 Bahncn irt inr ipielbetrrei: eirr Sclrii:clsrir,hter aLt:;i"eichend

Der lii:liirdsrrr:httr h;li vcr 5i:tielbeBinn cJii:51riL:li:alrrtert dui'ihri:rr orclrtungsllenr.iiien Zttri,lnd zr"r

r"ibr.lr 6truferr.

15.5



15.6 Die beiden tulannschaftsführer haben das Recltt, eine lnaugenscheinnahme nrit clem

Schiedsrichter vcrzunehmen.

15.7 Die Kosten ftir clen Einsatz von Schiedsrichtern richterr sich nach den Spesensätzen der Sektion

Classic und werden ausschließlich von der Heimmannschaft getragen.

15.8 Ber Runclenspielen chne Schiedsrichter obliegen die Aufg;rtren des Schiedsrichters den beiden

Mannschaftsfuihrern.

16. Ahndu hriften

15.1 Verstöße gegen geltende Bestimmungen werden nach dem Geldbußen-Katalog geahndet.

16.2 Alle Verstöße werden von den Ligenleitung nach der Ordnung des Rechtsausschusses der Sektion Classic

im LFV Rheinland-Pfalz und der RVO des DKBC geahndet.

17. Schlussbestimmungen

17.1 Hiermit werden alle bisherigen Durchführungsbestimmungen, deren Anlagen und Anhänge ungültig.

17.2 Diese Durchführungsbestimmungen, deren Anlagen und Anhänge, sind auch für alle Bezirke gültig.

17.3 Die Durchführungsbestimmungen, deren Anlagen und Anhänge treten nach Genehmigung durch den

Sportausschuss der Sektion Classic in Kraft.

]-7.4 Der Sportausschuss der Sektion Classic hat jederzeit die Möglichkeit, Anderungen und/oder

Anpassungen bei den Durchführungsbestimmungen vorzunehmen.

Genehmigt und beschlossen durch den Sportausschuss:

Mainz, den 14.08.2023

?,w
i.A, Peter Gerha


